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PLANGEBIETSGRENZE

GRENZE DES ÄNDERUNGSBEREICHES
BAUGRENZE
BEGRENZUNGSLINIE ÖFFENTL VERKEHRS-
FLÄCHEN
BAULINIE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

ÜBERBAUBARE FLÄCHE

ALGEMEIHES WOHNGEBIET
ZAHL VOLLGESCHOSSE HÖCHSTGRENZE

OFFENE BAUWEISE

REINES WOHNGEBIET 
ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 
KINDERSPIELPLATZ

GEMEINDE HERZEBROCK - CLARHOLZ 
BEBAUUNGSPLAN NR. 210
“WEISSES VENN "
11/01. ÄNDERUNG GEM §13 BquGB 

DECKBLATT ZUM BEBAUUNGSPLAN MOOO

GEMARKUNG HERZEBROCK FLUR ZS

FÜR DIE IM ÄNDERUNGSBEREICH LIEGENDEN a 
GRUNDSTÜCKE MIT DER FESTSETZUNG WR I /ED\ 
WIRD DIE HÖCHSTGRENZE DER ANZAHL VON 
WOHNUNGEN AUF ZWEI BEGRENZT.

VON DER BEBAUUNG FREIZUHALim GRUNO- 
STÜCKSFLÄCHE. NUTZUNG AUSSCMLifcSSLICH 
FÜR GÄRTNERISCHE ZWECKE

HINWEIS: OIE ÜBRIGEN VON DIESER ÄNDERUNG NICHT BE
TROFFENEN FESTSETZUNGEN BLEIBEN UNBERÜHRT.

RECHTSGRUNDLAGEN
§§ 2 - A U HD 8-12 DES BAUGESETZBUCHES (BquGB) IN DER Z.ZT. GÜLTIGEN FASSUNG.
§ 81 DER BAUORDNUNG FÜR DAS LAND NORD RHEIN - WESTFALEN ( LANOESBAU ORDNUNG - BauONWl IN DER Z.ZT. GÜLTIGEN FASSUNG 
IN VERBINDUNG MIT § 9 Abs.A Bau GB.

DIE VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG OER GRUNDSTÜCKE 
TlGEN FASSUNG.

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG- BauNVO) IN DER Z.ZT. GÜL-

§ A DER GEMEINDEORDNUNG NW INDER Z.ZT. GÜLTIGEN FASSUNG.

PLANBEARBFITUNG

GEMEINDE
HERZEBROCK-CLARHOLZ

BAUAMT
- PLANUNGSABTEILUNG-

DIESE ÄNDERUNG WURDE GEMÄSS § 10 DES BAUGESETZBUCHES 
AM.2t DtX QtyM RAT DER GEMEINDE ALS SATZUNG BE
SCHLOSSEN.
HERZEBROCK-CLARHOLZ, DEN . .1.7 Ml ,95. . . . . . . . .
IM AUFTRAGE DES RATES DER GEMEINDE

RATSMITGLIED

DIESE ÄNDERUNG IST GEMÄSS 5 2(1) DES BAUGESETZBUCHES(BquGB) 
INDER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 8. DEZ.19BG (BGBL 
I SEITE 2253 ) DURCH BESCHLUSS DES RATES DER GEMEINDE VOM 
...2.7../^....,,. AUFGESTELLT WORDEN.
HERZEBROCK - CLARHOLZ, DEN. . . . . . U-. JUL .95. . . . . . .
LM AUFTRAGE DES RATES DER GEMEINDE

DllsE ÄNDERUNG IST GEMÄSS § 12 BAUGESETZBUCHES AM 
ORTSÜBLICH BEKAHNTGEMACHT WORDEN.

DER GEMEIN DEDIREKTOR
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